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Vorlage
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

» Nr. VO/2022/11649
offentlich

Liibeck, 10.11.2022

Bearbeitung: Kerstin Bruhse (E-Mail: kerstin.bruhse@luebeck.de Telefon: 122-2324)

Verlangerung eines Erbbaurechtes in Lubeck, Gartnergasse

Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.12.2022 Senat

09.01.2023  Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fiir ~ Offentlich zur Vorberatung

den "Kurbetrieb Travemiinde (KBT)"
24.01.2023 Hauptausschuss
26.01.2023 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

1. Das mit einem bis zum 31.12.2023 befristeten Erbbaurecht fir Herrn Wolfgang Stamer
belastete Grundstick in Libeck, Gartnergasse 90 ist vorzeitig um 30 Jahre zu verlan-

gern.

2. Es wird ein wertgesicherter Erbbauzins in Hohe von 4 v.H. des Bodenwertes (Stand
31.12.2020) von 220.890,00 EUR (= 8.835,60 EUR p.a.) vertraglich vereinbart und grund-
buchlich gesichert. Die schuldrechtliche ErmaRigung des Erbbauzinses gem. der Birger-
schaftsbeschlisse vom 28.04.2016 (VO-Nr. 2015/03216) und 18.05.2017 (VO-Nr.

2017/04955) ist in der Anlage 2 dargestellt.

3. Alle mit dem Abschluss und der Durchfiihrung des Erbbaurechtsvertrages verbundenen
Kosten einschl. der Grunderwerbsteuer sowie evtl. Erschlielungskosten und Anschluss-
beitréage, sind von dem Erbbauberechtigten zu tragen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 — Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.300 — Recht keine rechtlichen Bedenken
5.610 - Stadtplanung Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X

Nein- Begriindung:

Eine Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen hat nicht stattgefunden, da Auswir-
kungen auf Kinder/Jugendliche durch den
Abschluss des Erbbaurechtsverlangerungs-

vertrages nicht gegeben sind.
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Die Malinahme ist: X | neu
X | freiwillig
vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begriindung der Nichtéffentlichkeit Der Erbbauberechtigte hat schriftlich erklart

gem. § 35 GO: (s. Anlage 5), dass er eine Behandlung der
Vorlage im o6ffentlichen Teil der Sitzung
wunschen.

Begriindung:

Mit Schreiben vom 20.09.2022 wurde der Erbbauberechtigten gem. Blrgerschaftsbeschluss
vom 28.04.2016 und 18.05.2017 Uber die verschiedenen Mdglichkeiten bezlglich des aus-
laufenden Erbbaurechtes informiert.

Der Erbbauberechtigte teilte mit Schreiben vom 10.10.2022 mit, dass er das Erbbaurecht um
30 Jahre und unter Anwendung der vorgenannten Burgerschaftsbeschlisse verlangern
mochte.

Unter Beriicksichtigung des Birgerschaftsbeschlusses vom 28.04.2016 (VO-Nr.
2015/03216) und 18.05.2017 (VO-Nr. 2017/04955) ist der Erbbaurechtsverlangerungsvertrag
gem. den Eckpunkten der Anlage 2 zu schlief3en.

Anlagen:

Anlage 1 — Finanzielle Auswirkungen

Anlage 2 — Eckpunkte des Erbbaurechtsverlangerungsvertrages

Anlage 3 — Lageplan mit Luftbild

Anlage 4 — Lageplan

Anlage 5 — Nichtéffentlichkeit

Senatorin Pia Steinrlicke
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Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften Anlage zur Vorlage vom 10.11.2022
Produkt: 111020 - Grundsticksmanagement

VO-Nr.:2022/11649

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV Anlage 1
Finanzielle
Auswirkungen in € 2023 %) 2024 2025 2026
Ertrage 2.152,73 4.271,11 4.271,11 4.271,11
Aufwendungen
Saldo Ergebnisplan 2.152,73 427111 427111 427111
Einzahlungen 2.152,73 427111 427111 4.271,11
Auszahlungen
Saldo Finanzplan 2.152,73 427111 427111 427111
2023 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt Ergebnisplan Finanzplan
Zusatzl. zu ordnen X X Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend
Haushaltsentlastend X X X X
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
2023
(Minder)
Ertraae:
(Mehr) 111020000.4411001 ([Grundstiicksmanagement - 2.152,73
Ertrage: Ertréage aus Erbbaurecht
(Minder)
Aufwendunaen:
(Mehr)
Aufwendunaen:
Saldo Ergebnisplan 2.152,73
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr) 111020000.6411001 ([Grundstiicksmanagement - 2.152,73
Einzahlungen: Einzahlungen aus
Erbbaurecht
(Minder)
Auszahlungen:
(Mehr)
Auszahlunaen:
Saldo Finanzplan 2.152,73




Anlage 2

Hansestadt Lubeck 2.280.4 - 1) 2369
Der BuUrgermeister Sachbearbeiter/in: Kerstin Bruhse
Bereich Wirtschaft und Liegenschaften App.: 2324

Eckpunkte des abzuschlieBenden Erbbaurechtsverlangerungsvertrages:
auf Grundlage der Biirgerschaftsbeschliisse vom 28.04.2016 (VO-Nr. 2015/03216) und
18.05.2017 (VO-Nr. 2017/04955)

Laufzeit 30 Jahre
Gem. Beschlusspunkt 2a) kénnen die Erbbauberechtigten Laufzeiten zwischen 30 -

und 99 Jahre wahlen.

Grundstiickswert 220.890,00 EUR
Der Grundstuckswert errechnet sich auf Grundlage der Bodenrichtwertekarte (Stand
31.12.2020) des Gutachterausschusses fur Grundstlickswerte wie folgt:

Richtwert je m2: 370,00 EUR
Grundstticksgrofle: 597 m?
Bezugsgrolie It. Richtwertkarte: 600 m?2
UmrechnungsKoeff.: 1
angepasster Bodenwert je m 370,00 EUR
angepasster Grundstuckswert: 220.890,00 EUR

Dinglicher Erbbauins (4 %) 8.835,60 EUR / Jahr
Der dingliche Erbbauzins gem. Beschlusspunkt 2c) der o.g. Vorlage betragt 4 % des

aktuellen Bodenrichtwertes (ohne 10 %) und ist mit einer automatischen

Wertsicherungsklausel (Bindung an den VPI) zu versehen. Dieser errechnet sich wie

folgt:
Richtwert je m2: 370,00 EUR
Grundstucksgrole: 597 m2
Bezugsgrolie It. Richtwertkarte: 600 m?
UmrechnungsKoeff.: 1
angepasster Bodenwert je m 370,00 EUR
angepasster Kaufpreis: 220.890,00 EUR
Erbbauzins 4 % 8.835,60 EUR




Erbbauzins unter Beriicksichtigung des unrentierlichen Grundstiicksanteils

Gem. Burgerschaftsbeschluss vom 18.05.2017 ist der Erbbauzins Anteil fur die
unrentierlichen, unbebauten Gartenflachen, die Uber die BezugsgrofRe von 600 m?2
hinausgehen, auf % des Erbbauzinses schuldrechtlich zu ermaRigen.

Auf Basis des dinglich errechneten Erbbauzinses in Hohe von 8.835,60 EUR ergibt sich
kein schuldrechtlicher ermaligter Erbbauzins, da das Grundstick weniger als 600 m?2
bemisst.

Mischzins 8.542,22 EUR / Jahr entspricht: 3,87 %

Der dingliche Erbbauzins kann gem. Beschlusspunkt 2c) unter Anwendung der
Mischzins-Berechnung schuldrechtlich ermaRigt werden.

Der Mischerbbauzins errechnet sich wie folgt:

1 X 34,34 € = 34,34 €
29 X 8.835,60 € = 256.232,40 €
256.266,74 €
: 30 Jahre 8.542,22 €
Stufenmodell

Aufgrund des Beschlusses der Burgerschaft vom 18.05.2017, Ziffer 3 ist fir den heutigen

Erbbauberechtigten héchstpersonlich folgendes Stufenmodell zu gewahren

1.-10. Jahr auf 50 % 4.271,11 € entspricht 1,93 %
11. - 20. Jahr auf 75 % 6.406,67 € entspricht 2,90 %
ab dem 21. Jahr 8.542,22 € entspricht 3,87 %

Wahrend der Stufenlaufzeit (1. - 20. Jahr) ist keine Anpassung im Rahmen der

Wertsicherungsklausel vorzunehmen.

Voraussetzungen fiir eine schuldrechtliche ErméaRigung des Erbbauzinses

Die vorstehend ausgefUhrten ErmaRigungen gelten fur den heutigen Erbbauberechtigten,

welcher auch in dem Verlangerungsvertrag Erbbauberechtigter ist.

Bei einem Wechsel in der Person des Erbbauberechtigten (wie z.B. durch Verkauf des
Erbbaurechtes, Schenkung an einen Dritten oder im Wege der Erbfolge an einen Dritten)
entfallen etwaige ErmaRigungsregelungen.

Ausgenommen ist hier der Ubergang des Erbbaurechtes auf den Ehepartner (gilt auch fur
eingetragene Lebenspartnerschaften und im Haushalt lebende Kinder im Erbfall). Diese
Ausnahme gilt auch fur Kinder, die nicht im Haushalt leben aber testamentarisch Erben sind
und das Haus dann zukunftig bewohnen.
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Luftbild Stand 2019
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Hansestadt LUBECK =

2.280 - Bereich Wirtschaft und Liegenschaften

Gemarkung:  St. Jirgen MaRstab: 1:500

Flur: Datum: 27.04.2021
Bearbeiter: Meynberg




Hansestadt LUBECK = %

Bereich Wirtschaft und Liegenschaften

Gemarkung: St. Jurgen

Flur: 13 Datum:

Bearbeiter:




g ~ tamer Giarther gasse 90 23562 Ajheck

Name Y Anschrift

Hansestadt Lubeck

Der Burgermeister

Bereich Wirtschaft und Liegenschaften
Dr.-Julius-Leber-Strale 46 — 48

23539 Lubeck

Verldngerung eines Erbbaurechts in Libeck, Gartnergasse 90

Aufgrund der Héhe des Grundstiickswertes entscheidet die Blirgerschaft der Hansestadt
Labeck Gber die Verlangerung des o.g. Erbbaurechts.

Sie als Erbbauberechtigter haben die Wahl, ob Ihr Anliegen im 6ffentlichen oder im
nichtéffentlichen Teil der Burgerschaftssitzung behandelt werden soll.

Dabei werden Informationen wie der Name des Erbbauberechtigten, Adresse des

Erbbaurechts, Laufzeit des Erbbaurechts, Hohe des Erbbauzinses und auch die Hohe des
Grundstiickswertes veroffentlicht.

Kreuzen Sie bitte an, ob die Verlangerung lhres Erbbaurechtes im &ffentlichen oder im
nichtéffentlichen Teil der Burgerschaftssitzung behandelt werden soll und schicken Sie
dieses Anschreiben unterzeichnet von allen Erbbauberechtigten an die Hanestadt Libeck
zuruck.

Die Beratung und Entscheidung tGber mein Erbbaurecht soll im

M offentlichen Teil

O nichtoffentlichen Teil

der Bulrgerschaftssitzung stattfinden.

" ¢ /’
20 M.0077 Y Speasy

Datum Unterschrift des Erbbauberechtigten

Bitte ausgefiillt und unterschrieben zuriick an die Hansestadt Liibeck!



	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 - finanzielle Auswirkungen
	Anlage  2 Anlage 2 - Eckpunkte des Erbbaurechtsvertrages
	Anlage  3 Anlage 3 - Lageplan mit Luftbild
	Anlage  4 Anlage 4 - Lageplan
	Anlage  5 Anlage 5_Öffentlichkeit

